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Vorwort

Diese Arbeit wurde im Jahre 2021 von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-
Karls-UniversitätHeidelbergalsDissertationsschriftangenommen.Siebefindet
sich in Bezug auf Literatur und Rechtsprechung auf dem Stand von Oktober 
2021. 

Mein herzlicher Dank gilt in erster Linie meinem Doktorvater Herrn Professor 
Dr. Bernd Grzeszick, der mein Projekt von Anfang an mit vorbehaltloser Unter-
stützung begleitet hat. Die Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an seinem 
LehrstuhlfürÖffentlichesRecht,InternationalesÖffentlichesRecht,Allgemeine
Staatslehre und Rechtsphilosophie war eine spannende Bereicherung, die meine 
Begeisterung für das Verfassungsrecht noch weiter steigerte. Ein Besuch des 
Bun desverfassungsgerichts gleich in meiner zweiten Arbeitswoche im April 
2019 blieb in lebendiger Erinnerung zurück.

Herrn Professor Dr. Martin Borowski möchte ich für ein äußerst freundliches 
Gespräch über mein Projekt und die damit zusammenhängende Begutachtung 
meines Promotionsvorhabens für eine Stipendienbewerbung sowie für ein an-
regendes Zweitgutachten danken. 

Außerdem gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Martin Morlok, der mir im 
November 2019 nach einer Podiumsdiskussion in Berlin die Möglichkeit gab, 
ein gewinnbringendes Gespräch über Paritätsgesetze zu führen. Ihm danke ich 
ebenfalls für wertvolle inhaltliche Anmerkungen zu meinem Manuskript.

Für ihre Diskussionsbereitschaft bei einem Abendvortrag und die Möglichkeit 
derTeilnahmean ihremdarauffolgendenSeminar inFreiburg imJanuar2020
möchte ich Frau Professorin Dr. Jelena von Achenbach danken. Frau Professorin 
Dr. Ute Sacksofsky danke ich für ein anregendes Gespräch im Juli 2020. 

Diese Arbeit wurde gefördert durch ein Promotionsstipendium der Friedrich- 
Naumann-Stiftung für die Freiheit. Für die ideelle und finanzielle Förderung
möchte ich mich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung sehr bedanken. Für die 
großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses möchte ich mich außer-
dem bei dem Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat sowie der Johanna 
und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung bedanken.

Sehr herzlich möchte ich schließlich meinen Freundinnen und Freunden dan-
ken, die zur Entstehung dieser Arbeit durch Unterstützung, Aufmunterung und 
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Ablenkung beigetragen und mein Vorhaben mit wissenschaftlicher Neugier und 
Diskussionsfreudigkeit bereichert haben. Mein besonderer Dank für äußerst 
wertvolle Anmerkungen zu meinem Manuskript gilt dabei Dr. Robert Pracht und 
Dr. Jochen Rauber. Außerdem danke ich Vanessa Šorak für die abschließende 
Lektorierung wichtiger Teile meiner Arbeit. Für eine wunderbare Zeit am Lehr-
stuhl und für die Vorbereitung auf meine Disputation danke ich Anna Lintz und 
Pauline Grotz. 

Von ganzem Herzen danke ich schließlich meinen Eltern, Michaela und  Jürgen 
Volk, die mich zu jeder Zeit und bei allem liebevoll unterstützt haben. Ihr habt 
bei jeder Entscheidung an mich geglaubt, mir den Rücken gestärkt und immer 
freudig Anteil genommen. Euch verdanke ich eine wunderbare Studienzeit im 
schönen Heidelberg. 

Heidelberg, im November 2021 Laura Volk
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Einführung

A. Problemstellung

Für gewöhnlich ist das Wahlrecht nicht unbedingt dem volatilen Bereich des 
Verfassungsrechts zuzuordnen. Als „Herzkammer der Demokratie“1 zeichnet es 
sich durch eine gewisse Bestandsgewähr aus und mahnt den Gesetzgeber zu be
sonderer Vorsicht und Zurückhaltung2 bei Änderungsvorschlägen. Es überrascht 
nicht, dass Änderungen des Wahlrechts deshalb meist lange Gesetzgebungs
verfahren und intensive parlamentarische wie rechtswissenschaftliche Diskurse 
vorausgehen.3 Ob der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland besitzt 
dabei jedes Bundesland sein eigenes Landeswahlrecht. Dieses folgt indes meist 
in weiten Teilen der Struktur des Bundeswahlrechts.4

Umso mehr überrascht, dass innerhalb der letzten Monate vor allem landes
rechtliche Änderungen des Wahlrechts für Aufsehen in Medien und Rechtswis
senschaft sorgten. Ebendiese Landesgesetze ließen nach weitverbreiteter Ansicht 
jene Zurückhaltung vermissen, derer es bei einer „Operation am Herzen der De
mokratie“ bedarf. Ausgangspunkt dieser Kritik war der Erlass des ersten Paritäts
gesetzes5 in Deutschland durch den Landtag von Brandenburg im Januar 2019.6 
Kurz darauf folgte im Bundesland Thüringen der Erlass des zweiten deutschen 

1 Boehl, in: Die Politische Meinung 2012, 85, 85; Grzeszick/Lang, Wahlrecht als materielles 
Verfassungsrecht (2012), 36.

2  Eingriffe sollten tunlichst „minimalinvasiv“ erfolgen, Grzeszick/Lang, Wahlrecht als ma
terielles Verfassungsrecht (2012), 36.

3 Man denke etwa an die aktuelle Wahlrechtsreform, die insbesondere eine Verkleinerung 
des Bundestages zum Ziel hat. Dazu Boehl, ZRP 2017, 197 ff.; tagesschau (14.05.2020), abruf
bar unter: https://www.tagesschau.de/inland/wahlrechtreform101.html; Grzeszick, lto online 
(09.10.2020), abrufbar unter: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wahlrechtreformbun
destaggroeeaenderungenabgeordnetewahlkreiseverteilungstimmen/.

4 WD (428/10 vom 18.10.2010), Gegenüberstellung der Landeswahlgesetze, 5.
5  Zur Begriffsherkunft und Arbeitsdefinition für den Begriff „Paritätsgesetz“ sogleich unter 

1.  Teil 1.  Kapitel A.
6  §  25 Abs.  3 S.  2–7, Abs.  8 S.  2 BbgLWG a. F.; Beschluss des Landtages Brandenburg vom 

31.01.2019 zur Annahme des Gesetzentwurfs für ein „Inklusives Parité-Gesetz – (Drittes Ge
setz zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes)“, Drs. 6/10466, Plenarproto
koll 6/72.
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Paritätsgesetzes im Juli 2019.7 Beide Gesetze schrieben die quotierte Besetzung 
der Wahllisten mit Männern und Frauen durch die politischen Parteien vor. Infol
gedessen entbrannte eine wissenschaftlich und politisch aufgeladene Diskussion 
um die rechtliche Zulässigkeit paritätischer Wahlgesetze. Im September 2019 
titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung: 

„Selten haben staatsorganisationsrechtliche Fragen eine derart hitzige Auseinandersetzung um 
das Verhältnis von demokratischer Freiheit und Gleichheit ausgelöst.“8 

Die Diskussionen haben die Ländergrenzen längst überschritten und sind bereits 
auf Bundesebene angelangt.9 Dabei gehen die Meinungen diametral auseinander 
zwischen denen, die eine Verfassungswidrigkeit oder sogar Verfassungsidenti-
tätswidrigkeit derartiger Paritätsgesetze konstatieren und jenen, die von ihrer 
verfassungsrechtlichen Zulässigkeit ausgehen, ja bisweilen dem Grundgesetz 
sogar ein verfassungsrechtliches Gebot zum Erlass paritätischer Regelungen im 
Wahlrecht entnehmen wollen. Das Spektrum der vertretenen Ansichten könnte 
also breiter kaum sein: Während die einen einen Anspruch auf gesetzgeberisches 
Handeln formulieren, schließen die anderen ein solches gesetzgeberisches Han
deln kategorisch aus.10

Dabei werden sich aber selbst die Kritikerinnen und Kritiker von Paritäts
gesetzen eher über das Ergebnis, als über die Begründung einig.11 Dies ist nicht 
zuletzt dem geschuldet, dass Paritätsgesetze mit unterschiedlichen verfassungs
rechtlichen Rechtspositionen wie den Wahlrechtsgrundsätzen, der Parteienfrei
heit, den Individualgrundrechten und sogar mit dem Demokratieprinzip und der 

7  §  29 Abs.  5 ThürLWG a. F.; GVBl. Thüringen 9/2019, 322.
8 Wapler, MannFrauDualismen durchlässiger machen, FAZ (11.09.2019), abrufbar unter 

https://www.faz.net/aktuell/politik/staatundrecht/wahlrechtmannfraudualismendurchlaes 
sigermachen16379546.html. Wenig zuvor stellt Röhner die Behauptung auf, dass weder Re
formen des Wahlrechts noch die Einführung gesetzlicher Quotenregelungen als institutionelle 
Inklusionsmechanismen wissenschaftlich diskutiert werden  – sie geht sogar so weit, von einer 
„Dethematisierung der Geschlechterungleichheit“ zu sprechen, Röhner, Ungleichheit und Ver
fassung (2019), 276.

9 Pernice-Warnke, DVBl 2020, 81, 81. Jüngst hat sich auch das Bundesverfassungsgericht 
erstmalig im Kontext (fehlender) Paritätsregelungen geäußert, BVerfG, Beschluss vom 15.12. 
2020,  – 2 BvC 46/19  – (Wahlprüfungsbeschwerde wegen fehlender Paritätsregelung). Im April 
2021 wurde eine Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts eingesetzt, die sich unter 
anderem auch Paritätsfragen widmen soll, BTDrs. 19/28787 (20.04.2021). Die Kommission 
trat am 23.06.2021 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, https://www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/2021/kw25pabundeswahlrechtskommission847702. 

10 Butzer, NdsVBl. 2019, 10, 14; Wapler, Die Crux mit der Quote, KAS Analysen und Argu-
mente (2019), 3.

11 Möllers, Die Krise der Repräsentation FAZ (12.02.2019), abrufbar unter: https://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/istdiefrauenquoteinbrandenburgverfassungswidrig 16 
037714.html?premium&service=printPreview.
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sogenannten „Ewigkeitsgarantie“ interferieren und dabei die Besonderheit auf
weisen, dass sie weniger die rechtliche, als vielmehr die tatsächliche Gleichheit 
von Mann und Frau in den Blick nehmen.

Dieses Vorgehen steht in engem Zusammenhang mit der verfassungsrechtli
chen Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Diese hat die originären Grundproble
me einer jungen NachkriegsVerfassung weitgehend überwunden und stellt sich 
zunehmend „neuen“ verfassungsrechtlichen Herausforderungen. Sie ist gleich in 
mehrfacher Hinsicht von einem Bedeutungszuwachs rechtlicher Erwägungen, 
die sich nunmehr nicht mehr allein rechtlicher, sondern rein faktischer gesell
schaftlicher Ungleichheiten annehmen, gekennzeichnet.12 Dies gilt auch oder 
sogar vor allem für das Wahlrecht. Während historisch etwa die Wahlrechts
gleichheit jegliche Formen des Zensus oder Pluralwahlrechts verhindern soll
te13, gelten diese Probleme mittlerweile als rechtlich überholt. Heute diskutiert 
niemand mehr ernsthaft über Zusatzstimmen für Grundstückseigentümer oder 
den Ausschluss vom Wahlrecht bei fehlendem Einkommen oder mangelnder Bil
dung. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung der Verfassungsrechtsord
nung unter dem deutschen Grundgesetz von 1949 ergeben sich aber zunehmend 
verfassungsrechtliche Probleme, welche den Vergleich der im Grundgesetz ge
währten Rechte mit der tatsächlichen Wirklichkeit betreffen14, so auch auf dem 
Gebiet der Gleichberechtigung von Mann und Frau.15 Genau hier setzen paritäti
sche Wahlrechte an, die für sich in Anspruch nehmen, die andauernde Geschlech
terungerechtigkeit in Parlamenten zu beseitigen.

Auch wenn das Wahlrecht ein in hohem Maße politisches Recht darstellt16, so 
gilt es bei alledem gleichwohl, rechtsdogmatische und rechtspolitische Erwägun

12 So auch Mengel, JZ 1982, 530, 530 f.
13 Röhner, Ungleichheit und Verfassung (2019), 279.
14 So schreibt etwa Kischel, in: BeckOK GG (Stand 15.08.2021), Art.  3 GG, Rn.  178: „Die 

anfänglichen Kämpfe um die formale juristische Gleichstellung von Mann und Frau unter dem 
GG, insbesondere auch auf dem Gebiet des Familienrechts […], sind längst beendet und weit
gehend nunmehr von historischem Interesse. Laut Aussage der früheren Bundesfamilienminis
terin „haben wir seit Bestehen der Bundesrepublik die juristische Gleichstellung von Frauen 
und Männern erreicht“ (BTProt. 2379 B v. 13.3.2003 […]). Die Diskussionen und Entschei
dungen haben sich heute auf mögliche subtilere Formen der Diskriminierung von Frauen und 
auf die mögliche Diskriminierung von Männern auch als Nebenfolge einer Frauenförderung 
[…] verlagert.“

15 Die Gleichbehandlung von Mann und Frau beschäftigt seit Erlass des Grundgesetzes im 
Jahr 1949 Recht und Gesellschaft. Es spricht für sich, dass zwei der aktuellen Bundesverfas
sungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichter  – Christine Langenfeld (Die Gleichbehand
lung von Mann und Frau im Europäischen Gemeinschaftsrecht [1990]) und Ulrich Maidowski 
(Umgekehrte Diskriminierung, Quotenregelungen zur Frauenförderung im öffentlichen Dienst 
und in den politischen Parteien [1989])  – in diesem Themenfeld promoviert wurden. 

16 Grzeszick/Lang, Wahlrecht als materielles Verfassungsrecht (2012), 13.
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gen nicht zu vermischen. So mag der eine oder andere die Einführung eines 
 paritätischen Wahlgesetzes für rechtspolitisch sinnvoll halten, dies muss indes 
streng von der rechtsdogmatischen Zulässigkeit nach der lex lata, insbesondere 
der constitutio lata unterschieden werden. Dass das geltende Verfassungsrecht 
die Einführung eines paritätischen Wahlgesetzes erlaubt, kann aus guten Grün
den bezweifelt werden und so überrascht nicht, dass die Paritätsgesetze von 
Brandenburg und Thüringen bald ein Schicksal ereilte, das ihre Landesparlamen
te bei Erlass vielleicht sogar billigend in Kauf genommen haben17: das Verdikt 
der Verfassungswidrigkeit, ausgesprochen durch das jeweilige Landesverfas
sungsgericht.18 Angesichts der Vielzahl an bereits laufenden Initiativen und Ge
setzgebungsverfahren in anderen Bundesländern ebenso wie auf Bundesebene19 
hat das Thema Paritätsgesetz jedoch trotz der ergangenen Landesverfassungsge
richtsurteile nicht an Aktualität verloren.20

Bei der Frage danach, ob ein paritätisches Wahlgesetz verfassungsrechtlich zu
lässig ist, stellen sich unterschiedliche Probleme und je nach Autorin oder Autor 
schlägt die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit einen anderen Weg ein. Eine 
klare Rechtslage ist mitnichten gegeben. Diese Kontroversen bedürfen einer wis
senschaftlichen Aufarbeitung, die bislang jedoch noch nicht erfolgt ist. Teilweise 
wird sogar explizit darauf hingewiesen, dass zum Verhältnis von Gleichstellungs
ziel und Demokratieprinzip nur sehr wenige Arbeiten vorliegen, diese aber zur 
Bewertung der vorgeschlagenen und geforderten ParitätsGesetzgebung für die 

17 So sprach sich auch Bodo Ramelow für eine Aussetzung des Thüringer Paritätsgesetzes 
bei den Neuwahlen im Jahr 2021 aus, weil er angesichts der verfassungsrechtlichen Probleme 
des Gesetzes die Ungültigkeit der Wahl wähnte. Tagesschau (07.03.2020), abrufbar unter: 
 https://www.tagesschau.de/inland/thueringenparitaetsgesetz101.html; Süddeutsche (08.03. 
2020), abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/thueringenparitaetsgesetzausge 
setzt 1.4836914. Andernorts wurde das Ergebnis der landesverfassungsgerichtlichen Urteile 
für nicht überraschend befunden, Classen, ZRP 2021, 50, 50. Für „von vornherein zum Schei
tern verurteilt“ befand auch Hecker die Paritätsgesetzgebung in Brandenburg und Thüringen, 
Hecker, VerfBlog (26.10.2020), abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/aufderschiefen
bahn/. Dieser weist ebenfalls darauf hin, dass unschwer prognostiziert werden könne, dass 
weitere Gesetzesinitiativen in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene ebenfalls für ver
fassungswidrig erklärt würden, Hecker, NJW 2020, 3563, 3566.

18  VerfGBbg, Urt. v. 23.10.2020  – VfGBbg 9/19; ThürVerfGH, Urt. v. 15.07.2020  – VerfGH 
2/20. Daneben erklärte das VerfGBbg in einem zweiten Urteil die organschaftlichen Rechte der 
politischen Parteien für durch das Paritätsgesetz verletzt, Urt. v. 23.10.2020  – VfGBbg 55/19.

19 Einer Darstellung der aktuellen Initiativen widmet sich sogleich das 2.  Kapitel des 1.  Teils.
20 Dies meint auch Penz, der darauf hinweist, dass der Kampf um die Einführung von Pari

tätsgesetzen keineswegs ausgefochten sei, DÖV 2021, 422, 427. Dass angesichts des Schei
terns derartiger Paritätsgesetze vor den Landesverfassungsgerichten in Thüringen und Branden
burg davon auszugehen sei, dass in näherer Zukunft keine weiteren Gesetze dieser Art mehr 
beschlossen werden, konstatiert demgegenüber Sachs, JuS 2020, 1230, 1232.
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Parlamente benötigt werden.21 Mithin besteht eine aktuelle Forschungslücke im 
Staatsorganisationsrecht, welche dieses Buch schließen möchte.

Die Relevanz dieser Arbeit geht dabei noch beträchtlich über die Beurteilung 
der Paritätsgesetze von Brandenburg und Thüringen sowie weiterer landesrecht
licher Gesetzgebungsvorhaben hinaus. Die Abhandlung führt weit in die Tiefen 
von Fragestellungen rund um materielle Gleichheit und demokratische Reprä
sentation. Im Kern widmet sie sich deshalb unter anderem den folgenden dogma
tischen und verfassungstheoretischen zentralen Grundfragen, die bis dato nie an 
Aktualität verloren haben und deren Beantwortung hinreichende Bedingung für 
die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit eines Paritätsgesetzes ist: Bedarf es 
eines  (traditionellen)  formellen  oder  eines materiellen Gleichheitsbegriffes  im 
Wahlrecht? Welches Verständnis von Demokratie und Repräsentation liegt dem 
Grundgesetz zugrunde und ist dieses wandelbar?22 

An dieser Stelle soll jedoch auch kurz abgegrenzt werden zu dem, was die 
Arbeit nicht zu leisten vermag und möchte. Weil die rein verfassungsrechtlichen 
Fragestellungen sich bereits als besonders ausufernd herausgestellt haben, lässt 
die folgende Abhandlung den Einbezug von Europarecht und Völkerrecht23 au
ßen vor. Ferner werden auch konkrete Fragen von nationalen Frauenquoten auf 
anderen Gebieten als dem Wahlrecht24 grundsätzlich ausgeklammert, sofern die
se nicht in unmittelbarem Bezug zu Fragen des Paritätsgesetzes stehen. Weil die
se einen näheren Bezug zu den Wahlrechtsgrundsätzen und den Parteienrechten 
vermissen lassen, ist die Vergleichbarkeit beider Quotenarten ohnehin kaum ge
geben.

21 Eckertz-Höfner/Schuler-Harms, in: dies., Gleichberechtigung und Demokratie, 9, 13. 
Von einer Forschungslücke hinsichtlich des Verhältnisses von repräsentativer Demokratie und 
struktureller Geschlechterungleichheit spricht auch Röhner, Der Staat 2020, 421, 423 Fn.  16.

22 So stellt auch Danker fest: „Möglicherweise wird das Verständnis demokratischer Reprä
sentation und wahlrechtlicher Integration einer Neubetrachtung zu unterziehen sein.“, NVwZ 
2020, 1250, 1252.

23 Zu einer Einbeziehung von europa und völkerrechtlichen Gewährleistungen politischer 
Gleichberechtigung vgl. Boysen, in: EckertzHöfner/SchulerHarms, Gleichberechtigung und 
Demokratie, 85 ff. Eine kurze Erwähnung der europarechtlichen Perspektiven findet sich ledig
lich im rechtspolitischen 3.  Teil der Bearbeitung.

24 Vgl. etwa zur Zulässigkeit von Frauenquoten in der Privatwirtschaft Langenfeld, in: 
Maunz/Dürig (94. EL Januar 2021), Art.  3 Abs.  2 GG, Rn.  104–118; Ossenbühl, Frauenquoten 
für Leitungsorgane von Privatunternehmen, NJW 2012, 417–422; Papier/Heidebach, Die Ein
führung einer gesetzlichen Frauenquote für die Aufsichtsräte deutscher Unternehmen unter 
verfassungsrechtlichen Aspekten, ZGR 2011, 305–333; Sachs, Quotenregelungen für Frauen 
im staatlichen und im gesellschaftlichen Bereich, insbesondere für die Wirtschaft, ZG 2012, 
52–67; Schneider, der auch auf erhebliche Strukturunterschiede der Personalratswahl und der 
politischen Wahlen hinweist, Geschlechterparität im Zuge der Personalratswahl, PersV 2021, 
124–132.
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B. Methoden: Rechtsdogmatik und Rechtspolitik

Im Unterschied zu den empirischen Natur, Sozial und Wirtschaftswissenschaf
ten ist die Rechtswissenschaft eine hermeneutische Wissenschaft, deren Haupt
aufgabe in der Exegese von Texten liegt.25 Bisweilen bereitet die Bezeichnung 
der rechtswissenschaftlichen Methoden deshalb Schwierigkeiten, weil sie nicht 
in die herkömmlichen Kategorien wissenschaftlicher Methoden passt. Gleich
wohl sollen die angewandten Methoden dieser Bearbeitung im Folgenden offen
gelegt werden.

Dabei ist man sich überwiegend einig, dass die Rechtswissenschaft die Unter
scheidbarkeit von Recht und Politik voraussetzt in der Dichotomie von Rechts
dogmatik und Rechtspolitik, von Verfassungsdogmatik und Verfassungspolitik.26 
Die Bearbeitung nähert sich der Problemstellung über zwei originärrechtswis
senschaftliche Methoden. Der umfangreichste Teil (Teile 1 und 2) wurde über
wiegend mit Methoden der Rechtsdogmatik bearbeitet. Der letzte Teil (3) wurde 
vorwiegend unter Anwendung rechtspolitischer Maßstäbe erfasst. 

Schon die Grundfrage, was Dogmatik ist und was sie leistet, wird unterschied
lich beantwortet und die Grenzziehung ist häufig umstritten.27 Vorliegend wird 
die Rechtsdogmatik verstanden als eine Disziplin, „die das positive Recht durch
dringen und ordnen will, um die rechtliche Arbeit anzuleiten und jene Fragen zu 
beantworten sucht, die die Rechtspraxis aufwirft“.28 

Dabei bilde die Dogmatik Leitsätze zur Auslegung geltenden Rechts, vermit
tele zwischen allgemeinem Gesetz und konkretem Fall.29 Die Rechtsdogmatik 
verfolge mithin das Ziel der Begriffs-, System und Prinzipienbildung, um Recht 
zu konkretisieren und somit neue Lehrsätze zu erarbeiten, die über die Vorgaben 
einzelner Normen hinausgehen.30 Die Rechtsdogmatik als Disziplin sei ein Sys
tem von Rechtssätzen mit normativem Gehalt, die Bezug zum positiven Recht 
und zur Rechtsprechung aufweisen und die durch Wissenschaft und Rechtspre
chung aufgestellt und diskutiert werden.31 Ihre Funktion sei, zwischen den Vor
gaben der Rechtstexte und der rechtlichen Entscheidungen von Einzelfällen eine 

25  Nach der Definition des  römischen Rechtsgelehrten Ulpian ist die Rechtswissenschaft 
„die Kenntnis der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und 
Ungerechten“, Digesten 1,1,10,2: „Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum noti
tia, iusti atque iniusti scientia.“

26 Isensee, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  268 Rn.  25.
27 Aust, AöR 2016, 415, 419; Grzeszick, in: Kirchhof/Magen/Schneider, Was weiß Dogma

tik?, 97, 98.
28 Bumke, Rechtsdogmatik (2017), 1.
29 Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  273 Rn.  13.
30 Möllers, Juristische Methodenlehre (2017), §  11 Rn.  2.
31 Möllers, Juristische Methodenlehre (2017), §  11 Rn.  3.
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Zwischenebene  von  vermittelnden,  systematisierenden  und  rationalisierenden 
Auslegungs- und Anwendungsregeln zu schaffen.32

Die weitaus meisten Fragestellungen dieser Arbeit bewegen sich im Rahmen 
des geltenden Verfassungstextes, was es notwendig erscheinen lässt, auch die 
noch speziellere Methode der Verfassungsdogmatik zu definieren. Die Verfas
sungsdogmatik  wird  verstanden  als  eine  „Disziplin,  die  Begriffe  des  Verfas
sungstexts aufnimmt, diese zu verstehen sucht und zu deuten.“33 Dabei ordne die 
Verfassungsdogmatik die Verfassungsregeln und die aus der Verfassung erwach
senden Gesetze und Entscheidungen systematisch, erarbeite stabilisierende Leit
gedanken für die Verfassungsentwicklung, gebe zukünftigen Anfragen an die 
Verfassung eine Orientierung und entlaste die Begründung der Entscheidungen 
aus der Verfassung im Einzelfall.34 Die Verfassungsdogmatik handelt also von 
der geltenden Verfassung und beantwortet „aus einem verbindlichen Verfas
sungstext Anfragen an diese positive Verfassung“.35 

Folglich soll in den ersten beiden Teilen der Arbeit die lex lata, insbesondere 
die constitutio lata im Themenkomplex des Paritätsgesetzes angewendet, ausge
legt und schließlich analysiert werden. Im Rahmen der Auslegung finden dabei 
die herkömmlichen Auslegungsmethoden36 der Wortlautauslegung, der systema
tischen und grammatikalischen Auslegung, der historischen und der teleologi
schen Auslegung Anwendung. Die Verfassungsinterpretation weist aber gegen
über der einfachen Gesetzesinterpretation einige Besonderheiten auf.37 Insbeson
dere kommt der Idee der Einheit der Verfassung38 besondere Bedeutung zu und 
die Interpretation der Verfassung hängt von fundamentalen Grundannahmen zu 
Staat und Individuum ab.39 Diesen Herausforderungen der Verfassungsinterpre
tation wird sich der folgende Text stellen und dabei in concreto versuchen, eine 
umfassende Auslegung des Art.  3 Abs.  2 S.  2 GG sowie weiterer Verfassungsnor
men und prinzipien vorzunehmen. Daneben gilt es indes zu betonen, dass auch 
der Zweite Teil nicht ganz ohne demokratietheoretische und somit gewisserma
ßen auch rechtspolitische Bezüge auskommt.40

32 Grzeszick, in: Kirchhof/Magen/Schneider, Was weiß Dogmatik?, 97, 97.
33 Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  273 Rn.  12.
34 Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  273 Rn.  1.
35 Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  273 Rn.  12.
36 Vgl. zu den herkömmlichen Auslegungsmethoden im Rahmen der Verfassung Borowski, 

in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  274 Rn.  1; Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  273 
Rn.  81; Starck, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  271 Rn.  17.

37 Borowski, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  274 Rn.  2.
38 BVerfGE 1, 14, 32 (Südweststaat).
39 Borowski, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  274 Rn.  2.
40 Zu dem Verhältnis von Verfassungsdogmatik und Demokratietheorie an späterer Stelle 

unter 2.  Teil 1.  Kapitel A. IV. 3. a) bb).
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Während die Rechtsdogmatik als die Lehre vom geltenden Recht verstanden 
werden kann, bestimmt die Rechtspolitik gemeinhin die Zielrichtung für die 
Weiterentwicklung des Rechts.41 Mithin will die Dogmatik Recht erkennen, die 
Politik will es gestalten.42 Auch wenn im Einzelnen ebenso unklar ist, was genau 
unter „Rechtspolitik“ verstanden wird, wurde in der Literatur bereits versucht, 
sich einer Definition des Begriffs anzunehmen. So wird Rechtspolitik bisweilen 
definiert als der Teil der Politik, der sich auf das Recht bezieht und der Teil des 
Rechts, der sich auf die Politik bezieht.43 Dabei bilde Rechtspolitik die Schnitt
menge zwischen den Elementen Recht und Politik, sie gestalte die Gesellschaft 
und damit das menschliche Zusammenleben mittels Rechtsetzung. Aufgrund 
rechtswissenschaftlicher Erkenntnisse, Rechtsanwendung und empirischer 
Rechts  forschung frage und entscheide die Rechtspolitik, welche sozialen Ziele 
mit welchen rechtlichen Mitteln auf welchen rechtlichen Wegen erreicht werden 
sollen. Denn die Rechtspolitik als Methode erkenne an, dass die Rechtsordnung 
nicht für alle an sie gerichteten Fragen fertige Antworten bereithält und es des
halb über die bloße Normfindung in dem gesetzten Recht hinaus der Normge
winnung durch Rechtsauslegung und Rechtsgestaltung bedarf.44 Die Rechtspoli
tik wird deshalb mitunter auch gleichgesetzt mit dem Bemühen um die Schaf
fung einer gerechten nationalen Ordnung durch optimale Regelungen.45

Folglich soll der Dritte Teil der Bearbeitung den Fokus darauf legen, ein pari
tätisches Wahlrecht ungeachtet seiner verfassungsdogmatischen Probleme auf 
seine rechtspolitische Zweckmäßigkeit zu untersuchen und zu klären, was die 
künftige Rechtsetzung zur Steigerung des Frauenanteils in Parlamenten zu leis
ten vermag. Es sollen also Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, deren 
Umsetzbarkeit im Einzelnen an anderer Stelle geprüft werden muss.

41 So auch Groh, in: Creifelds, Rechtswörterbuch (23. EL 2019), Rechtsdogmatik. Strempel 
weist auf diesen Eintrag im Rechtswörterbuch hin und hebt hervor, dass sich der „Rechtspoli
tik“ kein eigenständiger Eintrag im Rechtswörterbuch widmet, was eine ausführliche Beschäf
tigung mit diesem Begriff rechtfertige, Strempel, RuP 1987, 12, 12. In der Tat überrascht, dass 
auch 34 Jahre nach Veröffentlichung seines Aufsatzes noch immer kein eigenständiger Eintrag 
für den Begriff der Rechtspolitik besteht.

42 Isensee, in: Isensee/Kirchhof, HStR XII, §  268 Rn.  25. Dogmatik beuge sich dem vorge
gebenen Recht, auch wenn sie seine einzelnen Erscheinungen schöpferisch ordne und ihrer 
inneren Logik gemäß fortentwickele. Politik folge dagegen ihren eigenen Zielen, wenn sie 
Recht schafft oder ändert. Politisch sei der Wille des Gesetzgebers, der sich durch kreativen 
Machtanspruch äußere. Unpolitisch, idealtypisch gesehen, sei die juristische Interpretation, die 
sich als Erkenntnis des Gesetzes verstehe.

43 Dazu sowie zum Folgenden Strempel, RuP 1987, 12, 17.
44 Strempel, RuP 1987, 12, 15.
45 von Hippel, Rechtspolitik (1992), 1. Ihr oberstes Ziel sei es, die Lebensbedingungen der 

Menschen zu verbessern, ders., Rechtspolitik (1992), 45.
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Überdies ist Fragen rund um die Geschlechtergerechtigkeit wie allen Gerech
tigkeitsfragen stets auch eine rechtsphilosophische Komponente inhärent. Den 
grundlegenden (rechts)philosophischen Fragestellungen zu Geschlechterge
rechtigkeit im Recht wurde sich an anderer Stelle bereits gewidmet.46 Auch lässt 
sich das Thema Parität unter einem rechtsvergleichenden Blickwinkel betrach
ten.47 Diese Arbeit erhebt indes nicht den Anspruch, sich den Fragestellungen 
über eine rechtsphilosophische oder rechtsvergleichende Betrachtungsweise zu 
nähern, sondern beschränkt sich auf die Methoden der Rechtsdogmatik sowie der 
Rechtspolitik.

C. Gang der Untersuchung 

Der Gang der Untersuchung vollzieht sich in drei wesentlichen Schritten, die den 
drei Hauptteilen der Bearbeitung entsprechen. Der Erste Teil soll eine rechtstat
sächliche Bestandsaufnahme und damit die Grundlagen für die darauffolgenden 
rechtsdogmatischen und rechtstheoretischen Erörterungen liefern. Neben der 
Festlegung  einer Arbeitsdefinition,  einer  historischen Einordnung  der Debatte 
um Paritätsgesetze und der Beantwortung der Frage, woher die Forderung nach 
Parität in Parlamenten eigentlich kommt, wird sich verschiedenen Ausgestal
tungsvarianten paritätischer Wahlgesetze gewidmet. Ferner wird die aktuelle 
Rechtslage in Bezug auf Paritätsgesetze aufgearbeitet und im Überblick skiz
ziert. Zuletzt wird die nationale Rechtsprechung zum Paritätsgesetz und ver
wandten Themen dargestellt.

Darauf aufbauend stellt der Zweite Teil das Herzstück der Arbeit dar, das sich 
der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines Paritätsgesetzes de lege und insbe
sondere de constitutione lata widmet, zuletzt in seinem vierten Kapitel aber auch 
de constitutione ferenda. Im Zweiten Teil werden also dogmatische Überlegun
gen angestellt und schließlich in Thesen überführt. Diese Bearbeitung will sich 
dabei einerseits als Kritik am Vorgehen des Landesgesetzgebers von Branden

46 Statt vieler Gräfrath, Wie gerecht ist die Frauenquote? Eine praktischphilosophische 
Untersuchung (1992) passim; Pimminger, Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit? Normative 
Klärung und soziologische Konkretisierung (2012) passim. 

47 Alterio, VerfBlog (26.07.2020), abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/mexicoas an
example-of-gender-parity-in-parliaments/; Bryde, in: EckertzHöfner/SchulerHarms, Gleichbe
rechtigung und Demokratie, 19–32; Davidson-Schmich, VerfBlog (30.07.2020), abrufbar un
ter: https://verfassungsblog.de/parity-laws-in-germany/; Díaz de Valdéz, VerfBlog (27.07. 2020), 
abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/electoralquotasforwomen/; Klafki, DÖV 2020, 
856, 862 ff.; Möschel, VerfBlog (24.08.2020), abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/the 
italian-government-enforces-gender-parity-in-regional-elections/; Suk, VerfBlog (22.07. 2020), 
abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/genderquotasandtheinjuriestoelectoral freedom/.
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burg und Thüringen, andererseits darüber hinaus aber auch als dogmatische Auf
arbeitung grundlegender verfassungsrechtlicher Fragestellungen rund um das 
Verhältnis von demokratischer Repräsentation und Geschlechtergerechtigkeit 
verstanden sehen.

Zuletzt sollen im Dritten Teil rechtspolitische Ausblicke gegeben werden und 
der Frage nachgegangen werden, ob ein Paritätsgesetz überhaupt rechtspolitisch 
sinnvoll wäre. Dabei sucht der Dritte Teil deutlich zu machen, dass ein paritä
tisches Wahlrecht auch unter Zugrundelegung rechtspolitischer Maßstäbe kein 
sinnvolles Unterfangen darstellt. Aus diesem Grund sollen Alternativvorschläge 
aufgezeigt, weiterentwickelt und auf ihre rechtspolitische Eignung hin überprüft 
werden. 

Den Abschluss dieser Arbeit bilden dann eine Zusammenfassung der wichtig
sten Thesen sowie einige weitere Schlussüberlegungen.
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